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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 12.12.79 eingereichte europäische Patentanmel-

dung Nr 79 105 118.8 (Veroffentlichungsnummer 0 016 

258) mit beanspruchter Priorität vom 26.03.79 wurde 

durch Entscheidung der PrUfungsabteilung 052 des Euro-

päischen Patentamts vom 18.12.81 zurUckgewiesen. Dieser 

Entscheidung lag der am 13 04 81 eingereichte einzige 

Anspruchzugrtthd. - 

II. Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, dal3 der Gegen-

stand der Anmeldung nicht auf ether erfinderischen 

Ttigkeit beruhe. Es sei nämlich aus der US-A-i 885 227 

bekannt, eine Schraube zur UberbrUckung von zwei Teilen 

zur Herstellung eines elektrischeri Kontaktes zwischen 

diesen Teileri zu verwenden. Der einzig mogliche Verbin-

dungspunkt dieser zusammentreffenden Hohlrohre des 

Hohlrohrrahmengestelles könne nur die Innenecke dessel-

ben sein. Die Verwendung ether Scheibe zur UnterstUt-

zung der Wirkung der Schraube biete sich dem Fachmann 

zwangsläufig an. 

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 

25.01.82 unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwerde-

gebUhr Beschwerde em. Eine Begrundung wurde am glei-

cheri Tag eingereicht. Die Anmelderin macht im wesentli-

chen folgendes gelterid: In der US-A sei das Problem 

gelöst, einen massefUhrenden Kabelmantel mit einem 

Gehäuse leitend zu verbinden. Beim Anmeldungsgegenstand 

aber stelle sich das Problem, drei im rechten Winkel 

zueinander steheride Holme gegenseitig so zu verbinden, 

daB sich ein guter Erdkontakt der drei Holme unterei-

nander ergibt. Dieses Problem sci bisher durch kompli-

zierte und kostenaufwendige •Schwei3- oder Lötverbin-

dungen gelost worden. Daher sei schon von der Aufgaben- 
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stellung her ein wesentlicher Unterschied gegehen. 

Weiterhin werde bei der aus der US-A bekannten Vorrich-

tung der Kontakt zwischen Kabelmantel und Gehäuse da-

durch hergesteilt, da3 die Spitze der Schraube sich in 

den Kabeirnantel einbohrt, wäirend beim Anmeldungsgegen-

stand die elektrische Verbindung der drei Hoirne nicht 

unmittelbar durch die Schraube erreicht werde, sondern 

durch die Beilagscheibe, die zu diesem Zweck durch die 

Presswirkung der Schraube verformt wird Dieser Gedanke 

aber sei durch die US-A in keiner Weise nahegelegt und 

biete sich dem Fachmann keineswegs zwingend an. Die 

Uberraschende Einfachheit der erfindungsgemä3en Lösung 

dUrfe dann nicht dazu verleiten, den Schlul3 zu ziehen, 

daB eine soiche Losung nahegelegt sei. 

IV. 	Mit Bescheid vom 11.11.1982 wurde der Anmelderin vom 

Berichterstatter niitgeteilt, dal3 die Beschwerdekammer 

sich un wesentlichen den A.rgumenten der Aninelderin 

anschlieI3erx könne, da3 jedoch noch einige redaktionelle 

nderungen des Anspruchs und der Beschreibung für not-

wendig erachtet wUrden. Die Anrnelderin hat sich mit 

entsprechend geanderten Unterlagen am 13.12.82 cinver-

standen erklärt. Weitere geringfUgige nderungen in der 

Beschreibung wurden am 17.02.83 telefonisch vereinbart. 

Sic beantragt ein europäisches Patent zu erteilen auf-

grund dieses geänderten Anspruchs, der wie folgt lau-

tet: 

"Erdungskontaktierung für eine mit cinem Eckknoten 

versehene gekiebte Eckverbindung eines Hohlrohrrahmen-

gestelles für die elektrische Nachrichten-, insbesonde-

re Datenverarbeitungstechnik, d a d u r c h g e - 

k e n n z e i c h n e t, daB an mindestens einer der 

durch drei zusammentreffende Hohlrohre (1) gebildeten 

Innenecke des Hohlrohrrahmengestells eine Gewindebuchse 

angeordnet ist, und da3 cine in der Gewindebuchse ge- 

fUhrte Schraube (5) eine Metallscheibe (7) oder em 
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ähnliches bereits vorgeforintes Tell beim Anzieheri der 

Schraube (5) so fest in diese Innenecke hineinpreI3t, 

daB sich die Metallscheibe (7) verformt und dabei die 

Korrosionsschutzschicht auf der Oberfläche der Hohlroh-

re (1) durchbricht." 

EntscheidungsgrUnde 

1.Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 

sowie Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. In der US-A ist die Aufgabe gestellt, einen elektri-

schen Kontakt zwischen einem metallischen Gehäuse und 

ebenfalls tnetallischer, in das Gehäuse eingefUhrter 

Rohre herzustellen. Zur Lösung dieser Aufgabe wird eirie 

Schraube vorgeschlagen, die durch eine Abwinkelung 

eines an der EinfUhrungsstelle fixierten ringformigen 

Organs gehalten wird und mit threr Spitze in die AuBen-

oberfläche der Rohre eindringt. 

3. Das Problem, einen elektrischen Kontakt zwischen drel 

zusammentreffenden Hohlrohren eines Rahmengestells 

herzustellen, ist an sich bekannt, stelit aber - wie 

kiar ersichtlich - eine ganz andere Aufgabe dar als 

diejenige nach der US-A, auch wenn beide Aufgaben auf 

dem gleichen Gebiet der Technik liegeri. Dieses Problem 

wurde bisher durch Schweii3- oder Lötverbindungen 

gelöst. 

4. Mag auch die Innenecke der drei zusammentreffenden 

Holme eine Ste lie seth, die in erster Linie zur Anbrin-

gung einer elektrischeri Verbindung in Betracht korrmt, 

so ist damit noch keineswegs das verwendete Mittel 

(eine Schraube und eirie die Isolierungsschicht durch- 



• 	 brechende, verformbare Scheibe) zwangsläufig gegeben. 

• 	 Da jeder Hinweis auf ein soiches Mittel in den im Re- 

cherchenbericht aufgefUhrten Dokumenten fehit und auch 

nicht anzune'rirnen ist, da3 es zu den dem Fachmann geläu-

figen Mittein zur Lösung gleichartiger Probleme gehort, 

folgt, daB sich der Gegenstand der Anmeldung für den 

Fachmafln nicht auf naheliegende Weise aus dem Stand der 

Technik ergibt 	 - 	- 	- 

AUS diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die 

Sache an die Prtifungsabteilung 052 des Eurooäischen 

Patentamts zurUckverwiesen mit der Auflage, auf die 

Anmeldung ein europäisches Patent aufgrund der Unterla-

gen zu erteilen, mit denen sich die Anrnelderin am 

13.12.82 und 17.02.83 einverst.anden erk1rt hat (Be-

schreibung und ein Patentanspruch) sowie aufgrund der 

ursprUng lichen Zeichnung. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
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